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Lnzern, Samstag

No. 5 5.

den 19. Christmonat

SchWeiserische Rirchenseitnng.
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Druck und Verlag von Gebrüdern Räder in Luzer«.

Die Söldlinge der Meinung des Zeitgeistes sind: Zeitungen, Journale, Almanacks, Romane und Broschüren, womit wir überfluthet
werden. Wer am meisten impertinent sein kann, trägt den Sieg davon. Alex. v. H oben lohe (Lichtblicke S. 295>.

Ueber „geniale Naivetät" und „Stumpfsinn".

Die Neue Kirch. Z, für die ref. Schweiz enthält in
ihrer No. 46 S. 186 eine belobende Anzeige der, bei Spitt-
ler in Bafel berausgekommen „161 Thesen zur Reforma-
tionsfeier in Norddeutschland", und hebt aus denfelben meh-

rere, als vorzüglich „bemerkenswerth", hervor; z. B. 17:

Alle protestantischen Gemeinschaften stimmen überein in

der Lehre von der Rechtfertigung, nicht durch die Werke,
sondern allein durch den Glauben: diese Lebre ist das

innere und äußere Einheitsband der großen evangelischen

Kirche. 37. Die Kirche Augsb. Confession ist, wie ihr
Vater Luther, voll Seele, Poesie und Gemüth. 31. Wenn

Luther zu seinem Freunde sagt: IWilippe, pecca Icirtiter,
seä iortius üäe, so ist dieses, wie viele ähnliche Werke

(Worte?) der Ausdruck einer „genialen Naivetät", welche

dem Stumpfsinne auf ewig verschlossen bleibt. Hiezu

kommt, als Randglosse, die vornehme Abferfigung ex eatliellrs:

„Ein Stumpfsinn, an dem häufig Beleuchter der Vorurtheile

gegen die katholische Kirche leiden. Die psychologische Be-

urtheilung der Reformatoren ist gewöhnlich der wunde Fleck."

(Der Beurtheilenden? oder der Reformatoren?) Ipse ckixit!

Wir kennen allerdings auch einen Beleuchter der Vor-
urtheile wider die katk. Kirche, welcher die eben angeführte

'Stelle, aus Luthers Brief an seinen Gehülfen und Lieb-

ling Melanchtkon, ganz und gar nicht als den Ausdruck

einer „genialen Naivetät" qualifizirte; wir werden eS aber

versuchen, den Beleuchter gegen die, etwas unzarte, ja

barsche, schnöde Beschuldigung des Stumpfsinnes" in

Schutz zu nebmen.

Wie verschiedenartig auch immer die Begriffe von „ge-

nialcr Naivetät" sein mögen, so getrauen wir uns doch,

zu behaupten, daß die fragliche Stelle sich in keinem Falle
unter diese subsumiren lasse. — Wir begegnen uns hier

auf dem Gebiete der Geschichte. — Daß der Hauptgrund-
satz der Lutherschen Lehre auf dem „allein rcchtferti-
g en den Glauben", mit Ausschließung aller und
jeder tu gen d h a ften H a n dlu n gcn u n d g u ten Werke,
beruhte, —wie auch die oben als „bemerkenswerth" ange-

führte 17. These bestätigt —, wird niemand in Abrede

stellen können: ja LutherS Günstling, Amsdorf, den er zum

Bischof von Naumburg erhoben hatte, gieng noch einen

Schritt weiter, indeni er die guten Werke nicht nur als

unnöthig, sondern sogar als schädlich und als ein eigent-

licheS Hinderniß der Seligkeit erklärte, und diese Dok-

trm durch viele Beweisstellen aus Luthers Schriften
zu erhärten suchte. Wohl wird zu ctwelcher Entschul-

digung gesagt, daß jener Ausspruch Luthers einem Brief
angehöre, der ein verzagtes Gewissen zu trösten bestimmt

war, und demnach nur das Milde, Heitere hervorheben

sollte; allein für diese Ansicht zeigt sich im Briefe selbst doch

wabrlich nicht der mindeste Grund; denn er ist so ganz

dogmatischen Inhalts, daß jeder andere Brief Luthers eben

so gut in der Absicht geschrieben sein könnte, Melanchthons

verzagtes Gewissen zu beruhigen. Und was liegt überdies

MildeS oder Heiteres in dem,Zuruf LutherS: „Sündige wacker,
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„aber glaube Noch kräftiger! Sündigen müssen wir, ss

„lange wir hier sind. ES ist genug, daß wir die Reich-

„thümer der Glorie Gottes erkennen; von dem Lamme,
„welches die Sünden hinwegnimmt, wird uns die Sünde
„nicht losreißen, wenn wir auch tausendmal tausendmal an

„einem Tage Hurerei trieben, oder todtschlügen." Und
dies sollten heitere Einfälle sein, —Scherze, welche gêèlg-
net wären, ein bekümmertes Gemüth zu trösten? Und

wenn ebenderselbe Luther lehrt: „Gott wirkt in uns
„das Böse wie das Gute; der freie Wille ist nur ein

„leerer Name; wenn Gott vorhersah, daß Judas ein

„Verrärder sein würde, so mußte Judas nothwendiger
„Weise Verrätder werden, und es stand nicht in seiner

„Macht, es nicht zu werden" ; ferner: „des Menfchen Wille
„ist wie ein Pferd; sitzt Gott darauf, so geht er, wie Gott
„will; reitet ihn der Teufel, so geht er, wie der Teufel

„will; der Wille kann sich seinen Reiter nicht wäblen, son-

„dern die beiden streiten sich wechselseitig um seinen Besitz".

Ferner: „In Auslegung der Schriften sei dies eure Regel :

„wo sie irgend ein gutes Werk anbefehlen, müßt ihr
„dies so verstehen, daß sie solches verbieten; weil ihres
„nicht verrichten könnt. Wenn der Glaube nicht ohne das

„mindeste gute Werk ist, so rechtfertigt er nicht; er ist gar-

„kein Glaube. Sehet, wie reich ein Christ ist, dieweil er

„seine Seligkeit nicht verlieren kann, er tkue, was er wolll>
„so lang er sich nur nicht weigert, zu glauben; denn keine

„Sünde kann ihn verdammen, als nur der Unglaube."
sL.ipti?»tus, etiam vvlens, non potest perüere salntem

«nain guantisauNgne pece-itis, nisi nolit creüere. I^ulla
eniin peceal» enm possunt üamnare, nisi sola increllnlitas.

Bergl. dies guantiseungue peceatis mit obigem millics millies

uno äie!) Ist dies alles nur „geniale Naivetät",
welche dem „Stumpfsinne" auf ewig verschlossen bleibt?

Leicht könnten wir noch eine Menge analoger Stellen an-

füdren. Luther selbst legte ein solches Gewicht auf diesen

Theil seines Systems, welcher den freien Willen und die

Nützlichkeit und Möglichkeit guter Werke läugnet, daß

er in einem Briefe gegen Erasmus versichert, er sei der

Angelpunkt, um welchen sich alles drehe, und die Fra-

gen wegen des päpstlichen Primates, des Reinigungsorts
und des Ablasses verdienten dagegen eher Kleinigkeiten ge-

nannt zu werden, als Gegenstände der Controverse. Ja,
er erklärt ganz unverholen: „Dieser Artikel soll bleiben

„stehen aller Welt zum Trutz; das sage ich, Martin Luther,

„der Evangelist. Darum lasse sich niemand beigehen ihn

„umzustoßen, weder der römische Kaiser, noch der Kaiser

„der Türken, noch der Tartaren; weder der Papst, noch

„die Mönche noch die Nonnen; weder die Könige, noch die

„Fürsten, noch alle Teufel in der Hölle. Wenn sie

„es versuchen, so mögen die höllischen Flammen ihr Lohn

„sein! Was ich hier sage, soll man als eine Einge-
„bung des heiligen Geistes ansehen."

So sprach und schrieb (vcrli» volant, script» manent)
der „Mann Gottes", der „bescheidenste Mann in der Schätzung
seiner selbst", wie Z. G. Müller in seinen Reliquien alter
Z. S. und M. vorgiebt, — der nämliche „gutmütdige"
Mann, welcher von sich selbst zeugt: „Solchen Ruhm und

„Ehre habe ich — von GotteS Gnaden, es sei dem Teufel
„Und all seinen Trabanten lieb oder leid, daß seit der Apo-
„stel Zeit kein Doktor noch Skribent, kein Theolog noch

»Jurist, so herrlich und klar die Gewissen der weltlichen

„Stände unterrichtet und getröstet hat, als ich gethan dabe,

„daß ich für wabr kalte, daß weder St. Augustin noch St.
„Ambrosius — die doch in diesem Stück die besten sind —
„mir nicht hierin gleichkommen; deß rühm ich mich Gott

„zu Lob und Dank, dem Teufel und all meinen Tyrannen

„zu Leid und Verdruß, und weiß, daß solcher Ruhm wahr-
„hast und vor Gott und der Welt muß bekannt sein und

„bleiben, sollten sie auch toll und thöricht darüber werden."

Wahrlich hier wird die „geniale Naivetät" auf einen „be-
merkenswerthen" Punkt gesteigert!! Welcher Unbefangene

sollte nicht vielmehr die allzugerechte Entrüstung des —

gewiß nichts weniger als „stumpfsinnigen" — M odl er
theilen, wann derselbe jene berüchtigte Stelle des Luther-
fchen Briefes an Melanchthon nicht weiter rügen zu sollen-

glaubt, weil sie nur in einem offenbaren Zustand fanati-
fchen Wahnsinnes geschrieben sein konnte. Und datte

wohl Bullin g er Unrecht, wenn er — in seinem Briefe
an MykouiuS -- für die Kirche Gottes mehr UnKeil als
Segen von dem Lut h erschen Reformations werke
weissagte? oder Zwingli, wenn er Lutkern dem Geist
deS Irrthums und der Lüge anheimgefallen er-
klärte, und ikn einer satanischenGemüthsart beschul-

digte? Auf welcher Seite war wohl hier „der wunde

Fleck"?! auf Seite Zwingli's und Vullingers, oder auf
Seite Luthers? — oder ist es auch nur „geniale Naivetät",
wenn Zwingli den Luther einer satanischen Gemüthsart
beschuldigt?

Eine schlagende Widerlegung der „bemerkenswerthen"
17. These, nach welcher Luther „voll Seele, Poesie und

Gemüth war", enthält die Beleuchtung der Vorurtheile
w. d. kalk. K. Bd. I. Abth. I S. 72—95, wo iene „ge-
niale Naivetät" ihren wahren Culminationspunkt, nament-

lich in den prägnanten Stellen S. 72, 76, 86, 89 und

99, erreicht; eine Schilderung.und „psychologische Beur-

tdeilung", welche sich auf die glaubwürdigsten, unverwerf-
liebsten Geschichtsurkunden gründet, und daher bis zur
Stunde — wenn auch bisweilen scheel angesehen, geneckt

oder bespöttelt — doch niemals offen bestritten, und

noch weniger je widerlegt worden ist. Solche Grundsätze
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des neuen Glaubcnsherolden alS „geniale Naivetät" zu be-

schöuigen, und als „bemerkenswerth" hervorzuheben, kann

wohl nur die bedauernswerthe 'Aufgabe eines Scharfsinnes
sein, welchen der „Stumpfsinn" fenes Beleuchters als eine

Lüge gegen die Geschichte und als eine alles morallfche Ge-

fühl im Grund zerstörende Bosheit zu verfolgen keine Mühe
sparen wird.

Noch können wir uns ein kurzes, kategorisches Schluß-
wort nicht versagen. — Möge die Zürcherfche Kired. Zei-

tung künftighin sich mehrerer Befcpeidenheit bei ihren Ur-
theilen über katholisch-kirchliche Angelegenheiten befleißen,

und sich wenigstens der barschen, unwissenschaftlichen Rusii-

zität enthalten, welche sie hier neuerdings zur Schau stellte.

Wenn sie bald die katholische Kirche „eroberungssüchtig",
dann wieder „einen Baum" hieß, „an dessen fast abgestor-

bener Wurzel die Axt schon gelegt ist", bald wieder fabelt,

„daß die Aussprüche des PapsteS, selbst wenn sie ganz neue

Glaubensledren seien, dem Katholiken als göttliche Wahr-
heit gelten", dann wieder, „daß er hölzerne und steinerne

Bilder und Reliquien anbete und Vertrauen auf sie setze"

u. s. w. — Dinge, worüber jedes katholische Schulkind
sie zurechtweisen würde —, so verräth sie eine krasse Un-

wissenheit und eine Anmaßung, welche mit at til cher Ur-
danität sowohl als mit dem ^ «/«M? in schroffem

Widerspruch stehen. Sie bestätigt dadurch das Urtheil Dr.
Feßlers, welcher, nach seinem Uebertritt zum Protestan-

tismus, seinen neuen Glaubensbrüdern „Unwissenheit
und Unkenntniß der katholischen Lehre" vorwirft, und

gesteht „daß sie gar oft den Feind da angreifen, wo er

nicht steht und niemals stund, daß sie mit ungerechten Be-

schuldigungen den Streit beginnen, und daS scheußliche

aalumniare aullactor als Hauptgrund) atz der treu-
losen Taktik anwenden." Wollte der „Beleuchter"

Gleiches mit Gleichem vergelten, und sich der so bequemen

als unrühmlichen Waffe seines Gegners bedienen, so dürfte

er vielleicht lediglich das Prädikat des „Stumpfsinnes" auf

diesen zurückschieben. Da derselbe jedoch nun einmal im

hochmütbigen Eigendünkel seiner eingebildeten Gelehrsamkeit

es unter seiner Würde halten müßte, von einem schlichten

Autodidakten irgend welche Zurechtweisung anzunehmen, so

Mögen vier, statt seiner, noch einige angesehene, pro te-

st an tische Schriftsteller neuerer Zeit, auf welche die Z.

Kirch. Z. selbst auch bisweilen sich berief, das Wort führen.

Plank sagt in s. Abr. einer histor. und vergl. Darst. der

dogm. Syst.: „An einer wahren und allgemeinen Kenntniß

der katholischen Dogmatik fehlt es bei unS Protestanten

nur allzuhäufig, selbst unter unsren gebildete» Klassen, ja

unter diesen weit mehr, als sie selbst wissen und glauben."

Alberti, in s. Theobald, spricht sich in gleichem Sinne

«ms. „Gegen die unwürdige Sprache", so lauten feine

Worte, „durch welche in unsrer Zeit die Gegner des Ka-
tholizismuS, gereizt und geblendet durch Kleinigkeiten, durch
blinden Haß, wie durch Nachahmungssucht, gegen ibn
den tödtlichen Hieb führen zu müssen^meinen, erklärt sich

der Minderbefangene und Besser gesinnte laut
und unverholen. Solche Stimmen dienen nie der Wahr-
heit, sie suchen nur das Ihrige, und können deshalb

nicht entscheidend sein." „Bei unserer protestantischen Kir-
ckenpartei", sind Worte Mcnzels, „herricht große Un-
künde über die eigentlichen consessionellen Streitpunkte.
Wie oft kommt es nicht vor, daß eifrige Protestanten,
selbst Geistliche, die in andern Stücken gut unterrichtet
sind, z. V. bei Controverfen über die Lehre vom Werth
des Glaubens und der Tugend, das, was ihre eigene
Kirche als H a u p tw a d r h c it lehrt, der andern als

Grundirrthum zum Vorwurfe machen. Aus dieser

Unk un de fließt der größte Theil der Erbitterung."
Hiemit genug für diesmal! 8i mibi permit, es, gu-e

vult, àiccre, ea. gusr uou vult, aulliet.

Alethophilos.

Vortrag über die Nothwendigkeit der confesswnellen

Trennung im Aargau, gehalten an der katho-
lischen Volksversammlung zu Baden am 29.
Wmtermonat 184V, von VNed. Doctor Bauer
in Muri.

(Schluß.)

Fassen wir nun den gegenwärtigen Zustand unserer
katholischen Kirche im Aargau in kurzen Sätzen zusammen,
so finden wir: durch die seit einigen Jahren eingeführten
und immerfort sich mehrenden Neuerungen in Ehesachen

wird die Ehe der Katholiken mit Mißachtung katholischer

Kirchengesetze und Verordnungen immer mehr nach prote-
stantischen Grundsätzen behandelt; der Kirche als solcher ist

ihr Einfluß auf die Bildung der katholischen Zugend durch
die Schule verkümmert, wo nicht ganz abgeschnitten, der

Bildung der Volksschullehrer im Schullehrer-Seminar nicht

zu gedenken; die Bildung der angehenden Geistlichen wird
unter den ausschließlichen Einfluß und die Leitung welk-

sicher Staatsbehörden gestellt, die zum Theil zur Hälfte
protestantisch sind; ohne ihre Erlaubniß darf keiner in den

geistlichen Stand treten, keiner vom Bischöfe zum Priester

geweiht werden; oder wenn dieses dennoch geschehen sollte,
so soll ein solcher nie eine geistliche Anstellung erhalten;
weltliche Staatsbehörden überwachen die katholische Geist-

lichkeit, setzen nach protestantischen Grundsätzen Seelsorger
ab und ein, und gefährden dadurch den gültigen katholischen

Gottesdienst; sie entscheiden in letzter Znstanz, waS katholisch
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sei und was nicht, welche Kirchengesetze beobachtet werden

sollen oder dürfen, und welche nicht, welche kirchliche Erlasse

und Entscheidungen befolgt und vollzogen werden dürfen,
und welche nicht; sie schalten und verfugen nach Belieben
über katholische Kirchengüter und Rechte, ziehen die Kloster-

guter zu ihren Handen, verfügen darüber nach Belieben
und führen bei diesem Fortgange diese katholischen Stiftungen
ihrer sichern Auflösung entgegen. Wer sieht in diesen Zu-
ständen nicht die höchste Gefahr für die römisch-katholische

Religion und Kirche, so wie für die Stiftungen und Klöster
derselben im Aargau? Sollten wir wohl stumpfsinnig und

gleichgültig ihrem Untergange und der Zernichtung unserer

höchsten Güter und Rechte zusehen können? Nein das können

wir nicht! Wir sind es Gott, unserm Gewissen und unsern

Nachkommen schuldig, für deren Erkaltung und Sicher-
stellung alle unö zu Gebote stehenden rechtlichen Mittel an-

zuwenden.
Wie sind aber Gcwährschaften gegen solche und derlei

Gefährdungen und für die Sicherftellung unserer bedrohten

Kirche und ihrer Rechte möglich? Bis anhin haben die zur
Halste protestantischen höchsten Behörden des Landes über

die wichtigsten religösen und kirchlichen Angelegenheiten ent-

schieden. Daher der Zwiespalt zwischen Staat und Kirche,

daher, und von ihren Beschlüssen, die Gefährdungen eben

dieser Kirche mit ihren Rechten und Instituten.
Es läßt sich zwar nicht läugnen, daß die Anträge zu

derlei gefährdenden Beschlüssen meistens von katholischen

Mitgliedern dieser Behörden ausgegangen sind, allein die

große Masse der protestantischen Mitglieder in denselben

stimmte immer bei, und so mußten die für die Rechte ihrer

Kirche kämpfenden Katholiken schon aus diesem Grunde

ganz nothwendig immer in der Minderheit bleiben. Wenn

wir auch die oben in ihren Hauptzügen namhaft gemachten

kirchlichen Neuerungen und Kränkungen näher betrachten,

so können wir nicht läugnen, daß durch ihre Durchführung
die katholischen Aargauer in ihren kirchlichen Lehren und

Grundsätzen den Protestanten näher gebracht, ihnen gleich-

förmiger gemacht, und endlich mit ihnen ganz gleich wer-

den würden.

Wir wollen diese Behauptung hier nicht weiter erör-

tern, sind aber dazu bereit, wenn es verlangt werden würde.

Schon aus diesem Grunde ist es ganz natürlich, daß die

große Mehrheit der Protestanten solchen kirchenfeindlichen

Anträgen immer beigestimmt bat, und es ist eben so natür-

lich, daß sie auch in Zukunft derlei Anträgen immer bei-

stimmen wird. In den obersten Behörden »es Kantons
wird es wohl nie an solchen Namenkatholiken fehlen, welche

aus was immer für Absichten derlei Anträge stellen wer-

den, wodurch die katholische Kirche mit ihren Rechten und

Znstituten gefährdet, gekränkt und untergraben werden soll.

Es ist also schon in der Natur der Sache gegründet, daß

die katholische Kirche nirgends gesichert sein kann, wo die

ihr fremden, einer andern Kirche angehöriqen Protestanten
über sie mid ihre Einrichtungen entscheiden können. Zudem
kennen die Protestanten die katholische Kirche und die reli-
giös-kircblichen Bedürfnisse des katholischen Volkes zu wenig,
und beurtheilen gewöhnlich diese Dinge von ihrem prote-
stantifchen Standpunkte aus, nach ihrer protestantischen

Bildung und nach ihren protestantischen Grundsätzen und

Vorurtkeilen. Wie vieles ist ihnen unbedeutende Neben-

fache, Aberglaube, Fanatismus, ja sogar Abgötterei, was

uns wesentlich, höchst wichtig und die höchst gläubige Gottes-

Verehrung ist? Mit welchem Rechte können und dürfen
wir also erwarten, daß sie für Aufrechthaltung angefochtener

kirchlicher Lehren, Rechte und Einrichtungen sprechen und

stimmen werden, die ihren Ansichten und Ueberzeugungen

zuwider sind, und welche ihre Kirche schon längst verworfen
hat? Daß Männer oder Behörden des einen Glaubmsbe-

kenntnisses über religiös-kirchliche Angelegenheiten eines

andern, ihnen fremden Glaubensbekenntnisses, wie z. B. im

Aargau die Protestanten über die religiös-kirchlichen Ange-

legenheiten der Katholiken, und die Katholiken über die-

jenigen der Protestanten ihre entscheidende Stimme abgeben,

hat sich in der Geschichte noch nirgends als gur bewährt,
sondern als unhaltbar und verderblich bewiesen. Denn wo

solche Einmischungen der einen Confession in die Angelegen-

heiten der andern je stattgefunden, da gab eS Zank und

Hader, ja wohl blutige Kriege, welche mit Unterdrückung
der eint oder andern Religion und Kirche, oder aber damit

endigten, daß Verträge abgeschlossen wurden, welche die

kirchliche Freiheit herstellten und den Grundsatz festsetzten,

daß jede Religionspartei ihre religiös-kirchlichen Angelegen-
heiten freier, unabhängig von dem Einfluß der andern zu

besorgen habe. So lange dieser Grundsatz festgehalten und

geübt wurde, war Friede und Ruhe, sobald er aber gestört und

verletzt wurde, war Zwiespalt und Zwietracht. Leben die

Bürger paritätischer Gemeinden unsers Kantons nicht fried-
lich und freundschaftlich unter und neben einander in einer
Gemeinde und unter einem Gemeindrathe? Und doch sind

sie, Reformirte und Katholiken, in Kirchen und Schulen
von einander unabhängige, getrennte Genossenschaften.

Warum sollte das Gleiche nicht auch in der größern Ge-

meinde, in der des Staates, möglich sein? Darin eben

besteht die hochgepriesene Toleranz, die gegenseitige Duldung,
daß die kirchliche Freiheit hergestellt und daß jede Kirche
ihre kirchlichen Angelegenheiten frei und unabhängig von
dem fremdartigen Einflüsse von Männern oder Behörden,
die einer andern Kirche angehören, besorge. Diese Freiheit
und Unabhängigkeit ist so sehr im Wesen und in der Natur
jeder Kirche gegründet, daß ohne dieselbe es unmöglich ist,
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daß cine Kirche auf die Dauer sich in der Reinkeit ihres
Glaubens, ihrer Lehre und übrigen Einrichtungen erkalten
könnte. Aus dem bisber Gesagten ergiebt sich wobl klar
und deutlich, daß ohne confessionelle Trennung keine Gewähr-
ichaften, Garantien gegen die Gefährdungen und für die

Sicherstellung unserer bedrohten katholischen Kirche, ihrer
Rechte und Institute, auf die Dauer möglich sind.

Die confessionelle Trennung aber, welche die aargaui-
scheu Katholiken verlangen, besteht darin, daß fedc Reli-
qionspartei ihre religiös-kirchlichen Angelegenheiten frei und

unabhängig von dem Einflüsse der andern nach dem Sinn
und Geist ihrer eigenen Kirche selbst besorge, so daß die

Katholiken nichts in die protestantisch-kirchlichen, und die

Protestanten nichts in die katholisch-kirchlichen Angelegen-
Heiken sollen zu sprechen haben.

Wir verlangen diese Trennung aus Pflicht, weil
nach unserer Erfahrung und Ueberzeugung die Aufrecht-
Haltung unserer Religion und Kirche ohne sie unmöglich
ist; wir verlangen sie als ein Recht, weil wir nie kirch-
lich mit den protestantischen Aargauern vereinigt worden
sind. Im klebrigen aber, im Politischen, wollen wir mit
unsern protestantischen aargauischcn Brüdern vereinigt blei-
den. Getreulich wollen wir in guten und bösen Tagen zu
ihnen stehen, Glück und Unglück mit ihnen theilen und tra-
gen, stets bereit ihnen Opfer zu bringen, nur nie das

Opfer unserer eigenen Ueberzeugung in der wichtigsten An-
gclegcnheit des Lebens, nie das Opfer unseres Glaubens,
unserer Religion und Kirche, an welcher wir mit unwan-
delbarer Treue festzuhalten entschlossen sind. Oder würden

wohl sie, die Protestanten, ihren Glauben, ihre Ueberzeu-

gung in religiösen Dingen uns Katholiken zum Opfer brin-

gen, und sich katholische Lehren, Grundsätze und kirchliche

Einrichtungen von uns sich ausdringen lassen?

Zum Schlüsse noch eine hochwichtige Bemerkung. Wenn

der Friede mit der Kirche wieder hergestellt werden soll,

was wir verlangen, wenn dieselbe mit ihren Rechten für
die Zukunft durch confessionelle Trennung sichergestellt wer-

den soll, worauf wir ebenfalls beharren; so muß vor Allem

aus das Unrecht aufhören, das ihr noch fort und fort an-

gethan wird. Es müssen demnach die von der Kirche ver-

dämmten Badener-Artikel, nicht etwa blos zum Schein, der

Form nach, sondern in Wahrheit, in Wesen und Form,
mit allen aus denselben hervorgegangenen Gesetzen und Ver-

ordnungen, worunter ganz vorzüglich das Plazetgefetz ver-

standen sein soll, aufgehoben werden; den Klöstern muß

ihr Eigenthum zurückgestellt, sie in die volle Verwaltung
desselben wieder eingesetzt, und ihnen die freie Novizenauf-

nähme wieder gestattet werden, und dieses alles ohne fer-

nere Zögerung, weil ohne dieses kein Friede mit der Kirche

und keine Sicherstellung derselben im Aargau möglich ist.

Baden ist die Geburtsstätte der von der Kirche ver-
dämmten Badener-Artikel; möchte diesem Baden auch die

Ehre zu Theil werden ihre Grabstätte zu sein!
So sprach Herr Doktor Bauer.
Diese Worte des Redners sind ein Ruf um Recht und

Hülfe, der zum Himmel dringt. Schon Jahre lang wurde
dieser Notbschrei mit einem Hohngeschrei niedergedrückt,
aber er macht sich neuerdings geltend bei demAnlaß, da daSVolk

aufgerufen wird, über Recht und Gerechtigkeit seine Stimme
abzugeben und in höherer Instanz zu entscheiden als die Re-

gierung. Wir halten es nicht möglich, daß dieser Ruf um
Hülfe nicht endlich in dem Himmel gnädige Erhörung fin-
den sollte. Wollten auch die Menschen sich dagegen stemmen,
und jene verfolgen, welche den Ruf ausgesprochen haben,

er wird dennoch durchdringen. Mögen nun jene, die diesem

Begehren beigetrcten sind, muthvoll zusammenhalten und

zum Rechte stehen. Wir dürfen die Hoffnung nähren, daß

die Eidgenossenschaft in eine glücklichere Periode der Wie-
dergcburt eintritt, und dann wird auch Aargau von ihren
wohlthätigen Folgen nicht ausgeschlossen bleiben. Die Ge-

waltthätigen aber, welche den Ruf nach Recht und Gerech-

tigkeit unterdrücken oder sogar mit einer Verfolgung be-

dräuen, wird Verachtung und gewiß gerechte Vergeltung
treffen. Möge nur Eintracht und festes Zusammen-
Kalten in trüben wie heitern Tagen die Katholiken ver-
binden, dann wird ihr Begehren erhört werden; wären sie

aber an sich selbst gegenseitig untreu, so wären sie auch

der Erhörung ihrer Bitte nicht werth. Doch, was bisber
geschehen, berechtigt zu schönen Hoffnungen. Ein Geist der

Treue, der Eintracht, der Festigkeit belebt die Katholiken.
Die Wiedererwäblung des suspendirten Hrn. Baldinger in
Baden ist ein schöner Zug, und gewiß werden die Katholiken
es als ihre heilige Pflicht erkennen, jeden der Sprecher,
der bedroht werden sollte, auf gleiche, ja im Nothfall noch

auf weit stärkere Weise in Schutz zu nehmen.

Was das Begehren selbst betrifft, daS hier im Namen
der Katholiken ausgesprochen ist, und zu dem sich jeder
wahre katholische Aargauer bekennt, so ist dasselbe so billig,
daß kein unbefangener Protestant es verweigern kann, ohne

sich gleichzeitig dem Katholiken als Glaubensdespot aufzu-
dringen. Es lassen sich hierher ganz die Worte beziehen,

welche in ähnlicher Stellung ein Protestant in der

„deutschen Vierteljahrschrift" über Preußen aus-
gesprochen hat, indem er sagt: „Jedenfalls hätte sie (die
preußische Regierung) nicht als protestantische Regie-
rung sich geriren sollen, wodurch der Staat ganz unbefug-
ter Weise über den Glauben seiner Unterthanen entscheide,

also selbst eine Art Papst werde; Parität müsse sein,

aber so, daß auch die Eigenthümlichkeiten anerkannt werden,

wodurch oft zu Gunsten der Katholiken eine formelle Un-
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gleichheit entstehe, damit die wahrhafte Gleichheit bestehen

könne; vor allen Dingen aber sollte der Staat nicht ver-
gessen, daß er in kirchlichen Dingen nicht die gleiche
Competenz mit der Kirche habe. Am wenigsten
dürfe er hierin die Stimme der sogenannten li-
beraten Katholiken, auf die man sich so viel zu

gut thue, als Stimme der katholischen Kirche
ansehen, denn sie seien oft gar nichts mehr,
wenigstens keine Katholiken. Ganz besonders ware
es aber gefehlt, wenn der Staat sich darüber hinwegsetzen

wollte, daß der Papst thatsächlich das Oderhaupt der katho-

lischen Kirche sei. Wenn der Staat mit ihm, nachdem die

Kirche es längst aufgegeben, in weltliche Dinge sich einzu-

mischen, sich in einen Conflikt einlasse von dem Standpunkte
einer religiösen Kirchenvartei aus, so hieße das wieder, und

ohne alles Recht, den Papst machen. -

Wenn nun dennoch die Protestanten den Katholiken daS

so gerechte Begehren verweigern, so heißt das eben nichts
anderes als: Wir Protestanten wollen in die katholis.ten
religiösen Angelegenkeiten zu sprechen und darin zu erwchei-
den haben; ihr Katholiken sollet ohne uns nichts ordnen,
nichts bestimmen, nichts leiten können; wir wollen mitent-
scheiden, wie eure Schulen beschaffen sein, waS darin gelehrt
werden soll, wo eure Kandidaten des Priesterstandes ihre

Studien machen, welche Rechte die Kirche haben soll. Man
sollte glauben, wenn die Protestanten sich nur einmal recht

vergegenwärtigten, was sie den Katholiken abschlagen wol-

len, sie sollten vor der Anforderung der Toleranz erröthen
und den Katholiken von freien Stücken willfahrend entgegen

kommen, um so mehr, da die Katholiken fortwährend ihnen

das gleiche Recht anerbieten, da überdies die Protestanten

durch gar nichts zu Klagen oder Beschwerden gegen die

Katholiken berechtigt sind, dagegen aber die Katholiken ihnen

eine dreißigjährige, insbesondere aber die letzte zehnjährige

Erfahrung entgegenhalten und eine Menge artikulirter Be-

schwerden anführen. Die Protestanten in St. Gallen zer-

reißen sich die Haare und durchstöhnen die ganze Eidgenossen-

schaft, daß ihnen einmal mit dem gleichen Maße soll

eingemessen werden, womit sie den Katholiken fortwäh-
rend eingemessen hatten. Mögen die Protestanten des

Aargaues sich in Acht nehmen, daß ihnen nicht vergolten

werde, was sie an ihren harmlosen Brüdern verschulden

wollen. Die Gelegenheit dazu könnte sich eher ergeben, als

man glaubt, und auch da, wo jetzt noch Niemand zu sehen

im Stande ist, auf welche Weise es geschehen könnte. Aber

wahr bleibt: Unrecht rächt sich.

Allgemeines Gebet für eine gute Verfassung und

Regierung im Kanton Solothurn.

Das Volk des KantonS Solothurn wird in einer öffent-
lichen Aufforderung, welche allgemeine Nachahmung
verdient, zum Gebet in der gegenwärtigen Zeittagc ermahnt.
Wir lassen hier die Aufforderung folgen, wie sie öffentlich
verbreitet wird.

Bericht.
Der ehrwürdig? Fürst von Hohenlode wird beten

für den Kanton Solothurn den 21. —29. Dezember 1840.

Anhaltendes, demüthiges, insbesondere das unter Vielen

vereinigte, Gebet durcddringt die Wolken und dringt un-
fehlbar Hell und Segen vom Himmel über einzelne Men-
schen und über ganze Völker. Die Kraft der Fürbitte der

Heiligen Gottes, und namentlich der HH. Urs und Vik-
tor, hat Solothurn zur Zeit der Reformation und seither,
bis auf diese Stunde, vielfältig erfahren.

Wirklich ist es im Kanton Solothurn um eines

der größten zeitlichen Güter zu thun, nämlich um eine

neue Verfassung, und damit um eine neue Regierung. Eine

gute Regierung kömmt nur von Gott; döse Regierungen
aber werden von Gott zur Strafe der Völker gesendet.

Darum ist es in hoher Zeit durch allgemeines Gebet

des gesammten Volkes den Zorn Gottes von unS ab-

zuwenden, und eine gute Regierung von ihm zu erbitten.
Auf das Gebet des ehrwürdigen Fürsten von Hoden-

lohe, vereiniget mit dem Gebet der Gläubigen, sind seit

einigen Jahren sehr viele große, wunderbare Eedetserhö-

runqen geschehen; deswegen ist Hochderselbe von frommen
Seelen angesprochen worden, jetzt besonders für den Kanton
Solothurn zu boten. Der ehrwürdige Mann hat dazu sein

Za-Wort gegeben und wird für das Wohl dieses Kantons,
für Erhaltung der Religion und für eine gute Regierung
beten den 21. bis 29. dieses MonatS (Dezember), Vormit-
tags 9 Ukr. Hochderselbe begehrt aber, daß das Solo-
thurnische Volk mit ihm bete. Es wird daher das ge-

sammte Volk ermahnt, eine neuntägige Andacht zu ma-
chen mit längerem oder kürzerem Gebete, vom 21. bis 29.

Dezember, und namentlich an den so eben genannten zwei

Tagen in der Morgenstunde um 9 Uhr das Gebet mit dem

Gebete des ehrwürdigen Fürsten zu vereinigen. Diejenigen,
welche Gelegenkeit haben, sollen innerhalb der neuntägigen
Andacht die heiligen Sakramente der Beicht und Kommu-
nion empfangen. Beinebens wird anempfohlen bei dieser

Andacht insbesondere auch die HH. Urs und Viktor und

den Friedensstifter und Patron der Schweiz, den seligen

Ni klau s von Flüe, um ihre Fürbitte bei Gott anzu-

rufen.
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Diese so eben genannte neuntägige Andacht, vom 2l.
bis 29. Dez., wird hiemit allen Gutdenkenden, vorzüglich
den Hausvätern und Hausmüttern, zur gemeinschaftlichen

Hausandacht, dringend empfohlen. — Die Hochwürdigen
Seelsorger werden gebeten, diese Anzeige ihren Pfarrge-
nossen bekannt zu machen. Zur Erleichterung der Betenden

wird dieser Anzeige das treffliche, überall bekannte, söge-

nannte „allgemeine Gebet" beigefügt.

Soloehurn, den 13. Dezember 1840.

Allmächtiger, ewiger Gott! Herr, himmlischer Vater!
fleh an mit d.n Augen Deiner grundlosen Barmherzigkeit
unsern Jammer, Elend und Noth. zc. Hier folgt dann

das Allgemeine Gebet, wie eS alle Sonntage von den Kan-

zeln verlesen und gebetet wird.
* Seine Hochwürden und Gnaden, Joseph Anton,

Bischof von Basel, haben am 14. Cdristmonat 1840 allen

Christgläubiqen, welche dieses Gebet mit Andacht verrichten,
und zwar für jedes Mal 40 Tage Ablaß zu verleihen geruhet.

Solothurn, den 18. Dezember 1840.

Kirchliche Nachrichten.
Luzern. Der „Eidgenosse" kämpft fortwährend gegen

den Jesuitenorden los. Zu seinem Gehülfen dazu hat er
sich einen gewissen Ellendorf entboten, den er lediglich

abschreibt. Nun muß man wissen, daß dieser Ellendorf
beiläufig ein Mensch ist, wie man sich einen Redaktor des Eid-
genossen vorzustellen pflegt, ein preußischer Namenkatholik,
der gegen den Papst, gegen die Erzbischöfe von Köln und

Posen, gegen Bmterim, gegen alle braven katdol. Geistlichen

und gegen die gesummte katholische Kirche sich in Schimpf
ergossen hat, um sich das Wohlgefallen der protestantischen

Regierung zu gewinnen. Damit der „Eidgenosse" das Bild
des Jesuitenordens vollenden möge, berichten wir ihm, was er
und sein Ellendorf noch nicht wußten, daß schon vor mehr als

zwanzig Zähren derFall des ersten Menschenpaares den armen

Jesuiten zugeschrieben wurde. Im Zesuitenfeind erschien im

Zahr 1817 ein 34 Seiten langes Gedicht, das den Titel führt :

„Kakodämonieder Jesuiten, eine chronologische Skizze der Je-

suitischen Weltübel seit und noch vor der WelN'chöpfung bis auf

Christus. Aus einer ältern Urkunde neu an's Licht gegeben zur
Erbauung unserer Zeit, von Leviathan, 1817z" obne Druck-

ort. Als Motto führt es Zuvenals Vers: 8i natura ne^at,
kamt ialliKnatio versum. Das Lied könnte dem Eidgenossen

so reiche Ausbeute gewähren als Ellendorf, wie sich schon

aus dem Prolog entnehmen läßt, aus dem wir ihm folgende

Verse anführen:
Hilf, Lügengöttin, mir, was je unheil'gen Zungen
An Lästerung und Trug, an Gift zum Svott gelungen,

Hier zu verkünden — Auf! erzähl es obne Scheu',
Woher auf diesem Erdenrund des Uebels Ursprung sei.
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Die armen Sterblichen! was baben sie gelitten,
Vom ersten Anbeginn, durch lasterhafte Sitten!

Wer batte sie verführt? Wer ist an Allem Schuld?
Der Teufel etwa? - Nein — vernehmt es mit Geduld!

Trotz allem Scharfsinn hat die Welt es nie erfahren,
Daß schon vor Luzifer oie Jesuiten waren! —

Sie und es ganz allein - fein Damon hat's entdeckt,—)
Die dielen Erdenraum mit Unheil angesteckt!

Vergebens wird man mehr in Zukunft uns belehren,
Alszkonnte^. Satan einst durch Lüste.uns bcthören,

Nichts Böses hat der Teufel je aus sich selbst gethan;
Die Sünde fieng zuerst durch^die Jesuiten an! —

Solothurn. Der Einsender des Artikels „Solothurn"
(K. Z. No. 49, Seite 790) freut sich, eine so ernste, kräf-
tige Darstellung des bisherigen Wirkens der Solothurni-
fch e n Pfarrgeistlichkeit hervorgerufen zu haben (.sieh Kirch.
Zeit. Nr. 50 S. 806). Unser gutdenkendes Volk wird
dadurch erbaut, aufgemuntert und im Guten gestärkt wer-
den, und um so sister an seinen ehrwürdigen Seelsorgern
hangen; dagegen aber auch um so mehr von jenen Pflicht-
vergessenen Dienern der Kirche sich abwenden, welche, ihres
hohen Berufes unwürdig, um liberale Weltgunst bublen,
und ihre Heerde dem Raub der Wölfe überlassen. Darum
herzlichen Dank dem Verfasser und Einsender der obgenann-
ten Darstellung — Eine sehr ernst abgefaßte Vorstellungs-
schrist an den Er. Rath ist seit dem 16. d. unter der hie-

sigen Pfarrgeistlichkeit im Umlauf. Es wird aber kaum

mehr möglich sein, sie bei der gesammten Geistlichkeit zum
Unterschreiben in Umlauf setzen zu können, um sie noch

während der jetzigen Sitzung dem Gr. Rathe einzugeben.
— (Mitgetheilt.) Bei der obschwebenden Verfassungs-

Revision zeiget sich im kiesigen Großen Ratke derRadika-
lismus in seiner ganzen irreligiösen Tendenz.
Der bisherige Verjassungsartikel § 48 lautet: „Die römisch,
katholische Religion ist die Religion des Kantons Solothurn,
mit Ausnahme der Amtei Bucheggberg, wo die evangelisch-

reformirte gewährleistet wird." — Nun ward im Großen
Rathe der Antrag gestellt, diesen, für die Katdoliken gar
nichts sagenden Artikel des Näheren zu bestimmen mit dem

Beisatz: „Es wird besonders der Kirche der katholischen und

„resormirten Confession der nöihige Einfluß auf die Erzie-
„kung ihrer Glaubensgenossen, so weit es die Erhaltung ihrer
„Glaubenslehren betrifft, zugesichert, und die Schulgesetze

„sollen mit diesem Grundsatz übereinstimmen." Ader dieser

Beisatz wurde mit 72 gegen 26 Stimmen verworfen, und

zwar unter dem Vorwand: der obgenannte Artikel, oder

tz. 48, der bisherigen Verfassung sei „unveränderbar"
laut §. 57 der 1830ger Verfassung, des Inhalts: „Nach
Verlauf von 10 Zadren könne Verfassungs-Revision ein-

treten, mit Ausnahme des die Religionsverhältnisse betreff
senden H. 48." — Was muß wohl der redliche Mann
und der ächte Katholik über solche Auslegung und Anwen-
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dung des z. 57 denken? Was muß er denken, wenn er

in dem von Prokurator Trog aus Ölten verfaßten Bericht
der Verfüssungs-Kommission liest! „Die Kommission glaubte

„gemäß §. 57 der Verfassung von 1831 nichts an diesem

„Paragraph abändern zu dürfen. Sie dielt die Vorschrift
„der alten Verfassung in dieser Beziedung so heilig, daß

„sie es selbst nicht wagte, eine bloße Veränderung der Re-

„daktion des §. 48 vorzunehmen, wiewohl eine vorgeschla-

„gen wurde, welche die gleiche Grundidee wohl deutlicher

„ausdrückte, nämlich folgende! „Die christliche Religion nach

„dem römisch-katholischen und reformirren Glaubensbekenn-

„nisse steht unter dem besondern Schutze des Staates." —

St. Gallen. Noch immer können die Direktorialisten
sich in den Beschluß des Großen Rathes nicht schicken. So

lange es die Katholiken angieng, berief man sich immer aus

Gesetze und Verfassung, die man ein Paar Stunden vor-

her eigenS gegen sie gemacht hatte, gleichviel, wie ungerecht

sie auch sein mochten, und jede Aeußerung dagegen wurde

schon alS Hochverrath qualifiât. Im Jahr 1838 waren
eS gerade die Direktorialisten selbst, welche die Beschlüsse

gegen die katholischen Korporationen fassen halsen, und nun,
da sie nach ihren Beschlüssen gerichtet werden sollen, ver-

weigern sie den Gehorsam und erkennen erst jetzt, als die

Anwendung ihrer Beschlüsse an ihnen selbst gemacht

werden soll, deren Ungerechtigkeit. Im „Oestl. Beobacht."

läßt sich eine Stimme folgendermaßen vernehmen! „Alle
Verwirrungen, durch welche der Kanton St. Gatten

seit zwei Jahren erschüttert wird baden ihre Quelle in der

unseligen Verfügung, durch welche die sogenannte Ver-

Ordnung über die Rechte deS Staats in Beziehung aus das

Gut aufgehobener Klöster aus eine einseitige und

ungerechte Weise dem Veto entzogen wurde; denn sie

enthält Grundsätze, welche, wenn nicht radikale List und

konfessionelle Engherzigkeit sich mit einander vcr-

brüdert hätten, in Form eines Gesetzes vor das Volk hüt-

ten gebracht werden müssen." Also radikale List und con-

fessionelle Engherzigkeit haben sich vor zwei Jahren ver»

brüdert, um der karhol. Kirche ihr Eigenthum zu nehmen

Den Protestanten gebührt ihr eigenes Wort! „Möchten sie

endlich einmal einsehen lernen, daß Sophismen und Rabu-

liftereien zwar vieles verdrehen und übertünchen können,

sich aber die Wahrheit und das Recht doch zuletzt frei
machen und mit aller Kraft gegen sie wenden werden."

Der Schlosser erregte bei den gleichen Leuten nur Geläch-

ter und Spott, als er in Solotdurn und Aargau geistliches

Gut entreißen hals, in St. Gallen aber soll dessen Anwen-

dung bei demDirektorialfvnd eine unerbörteGewaltlhat sein! —

Rom. Um eine Katholikin, die Prinzessin Amalie

Mathilde, Tochter des Jerome Bonaparte, heirathen zu

können, hatte der russische Gras Anatole Demidofs zu

Florenz in Gegenwart des Erzbischofs den feierlichen Eid

abgelegt, alle aus dieser Ehe hervorgehenden Kinder katdo-

lisch erziehen zu lassen. Sobald die Ehe vorüber war, laug-
nete er sein eidliches Versprechen und sprengte auS, der

Papst und sein Staatssekretär haben sich durch 200,000 Fr.
bestechen lassen, ihm die DispenS ohne diese Clausel zu er-
theilen. Der Staatssekretär beschwerte sich deshalb beim

russischen Gesandten Pmemkin, legte ihm alle Aktenstücke vor,
woraus sich ergab, daß Demidoff ein Lügner und Ver-
läumder sei und gar nichts alS neun Franken Taxen hatte

bezahlen müssen. Der russische Gesandte wies den schäm-

losen Lügner aus dieses aus Rom weg.

Frankreich. Der Trappist Maria Geramb ist nicht
gestorben, wie mehrfach fälschlich berichtet wurde. — Der
Bijchvs von Algier hat in Bona, Constantine, Philippeville,
Gigelly, Bougia und Oran eine Visitation gehalten.
Auch Cherchell und Belidah werden nach neuesten Bestim-

mungcn kath. Kirchen erhalten. Die entbehrlichen Mo»
scheen werden in christliche Kirchen umgestaltet. — Der Erz-
bischos von Lyon hat nebst den bisherigen außerordentlichen

Leistungen, einem herzergreifenden Hirtenbrief und großen

Spenden, die das Einkommen mehrerer Jahre betragen, noch

in eigener Person eine Sammlung von Haus zu Haus
angestellt. In alle von der Verheerung heimgesuchten
Dörfer sendet er Hülfe. Die dortigen Geistlichen zeigm sich

als wahre Engel in der Noth.
Deutschland. Der Bischof von Mainz hat das Com

mandeurkreu; des hessischen Verdienstordens, daS ihm zuge-
schickt worden, dem Ministerium wieber zurückgeschickt.

Amerika. Herr Oertel, welcher als protestait-
tisch er Missionär nach Amerika gieng, hat in Neu-Hork
eine Broschüre erscheinen lassen, worin er die Gründe an-
giebt, warum ersetzt als katholischer Missionär arbeite.
Im Seminar dieser Stadt sind zwanzig Kleriker. Für
die Schulen und den Jugenbunterrichl wird sehr viel gelei
stet, und der Mäßigkeitsverein, der in der Stadt Neu-
Dork schon 2000 Mitglieder zählt, sehr thätig ausgebreitet.

Bei Gebrüdern Räder in Luzern ist zuhaben:

Die christliche Moral. Von Domherrn Dr. I.
Stapf. Zum Besten der englischen Fräulein
1. Band. Innsbruck, Wagner'sche Buchhand-
lung 18N.
Stapf's Lehrbuch der Moral ist neben HirscherS Lehrbuch gegen-

wärtig das am meisten gebrauchte. Beide Verfasser behandeln die
Moral aus der Idee der Wiederherstellung des Reiches Gottes auf
Erben. In der Behandlung weichen ste dadurch am meisten von
einander ab, daß Hirscher sein System aus der Idee entwickelt und
durch das Zeugniß der hl. Schrift unterstützt; Hr. Stavf benutzt
nebstdem auch fleißig die Tradition, die Aussprüche der Väter und
Concilien. Dies ist ein bedeutendes und sehr schätzenswerthes Mo-
ment, das den Werth des Werkes erhöht. Vorliegender Band der
deutschen Bearbeitung (die lateinische Ausgabe ist schon in vier Auf-
lagen erichienen) entbält die Grundlehren und Grundprinzipien der
Moral, den generellen und dogmatischen Theil. Der Ertrag des
Werkes ist dem edeln Zwecke der Unterstützung des wohlthätigen Or-
bensinstitutes der englischen Fräulein, die viel Gutes stiften, ge-
widmet; es empfiehlt sich also dem Publikum auch von dieser Seite.
Druck und Papier ist sehr schön.


	

